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§ 1 
Anwendungsbereich 

 
Dieses Gesetz gilt für Dienstleistungen in Sinne der Dienst-
leistungsrichtlinie, die im Gebiet des Landes Niederösterreich 
von einer bzw. einem in einem EWR-Staat niedergelassenen 
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 Dienstleistungserbringer 
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Abschnitt 5 
 Schlussbestimmungen 

 
§ 19 Verweisungen auf Bundesrecht 
§ 20 Umgesetzte Rechtsakte der Europäischen Union 
§ 21 Inkrafttreten 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für Dienstleistungen im Sinne der Dienst-

leistungsrichtlinie, die im Gebiet des Landes Niederösterreich 
von einer bzw. einem in einem EWR-Staat niedergelassenen 
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Dienstleistungserbringerin bzw. Dienstleistungserbringer ange-
boten werden, soweit diese Dienstleistungen Angelegenheiten 
betreffen, die in Gesetzgebung Landessache sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinn dieses Gesetzes bedeutet: 
1. Anforderung: jede Auflage, Bedingung, Beschränkung 

oder jedes Verbot hinsichtlich der Aufnahme und Aus-
übung einer Dienstleistung, die in den Verwaltungsvor-
schriften festgelegt sind, oder sich aus den Rechtsvor-
schriften, der Rechtsprechung, der Verwaltungspraxis, 
den Regeln der Berufsverbände oder den kollektiven 
Regeln, die von den Kammern oder sonstigen ähnlichen 
Einrichtungen in Ausübung ihrer Rechtsautonomie erlas-
sen wurde, ergeben, mit Ausnahme jener Anforderungen, 
die nicht die Dienstleistungstätigkeit als solche regeln 
oder betreffen, sondern von Dienstleistungserbringerin-

Dienstleistungserbringerin bzw. Dienstleistungserbringer 
angeboten werden, soweit diese Dienstleistungen Angelegen-
heiten betreffen, die in Gesetzgebung Landessache sind. 
 

(2) Die Bestimmungen des Abschnitts 1, 2 und 3 mit Ausnahme 
des § 10 und die Bestimmungen des Abschnitts 4a und 5 
dieses Gesetzes sind weiters auf landesgesetzlich geregelte 
reglementierte Berufe und auf Staatsangehörige eines EU-
Mitgliedstaates, EWR-Staates oder der Schweiz anzuwenden, 
die als Selbständige oder abhängig Beschäftigte, einschließ-
lich der Angehörigen der freien Berufe, einen landesgesetzlich 
geregelten reglementierten Beruf ausüben wollen und die 
hierfür erforderlichen Berufsqualifikationen in einem EU-Mit-
gliedstaat, einem anderen EWR-Staat oder in der Schweiz 
erworben haben. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinn dieses Gesetzes bedeutet: 
1. Anforderung: jede Auflage, Bedingung, Beschränkung oder 

jedes Verbot hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung 
einer Dienstleistung, die in den Verwaltungsvorschriften 
festgelegt sind, oder sich aus den Rechtsvorschriften, der 
Rechtsprechung, der Verwaltungspraxis, den Regeln der 
Berufsverbände oder den kollektiven Regeln, die von den 
Kammern oder sonstigen ähnlichen Einrichtungen in Aus-
übung ihrer Rechtsautonomie erlassen wurde, ergeben, 
mit Ausnahme jener Anforderungen, die nicht die Dienst-
leistungstätigkeit als solche regeln oder betreffen, sondern 
von Dienstleistungserbringerinnen bzw. Dienstleistungs-
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nen bzw. Dienstleistungserbringern im Zuge der 
Ausübung ihrer Wirtschaftstätigkeit genauso beachtet 
werden müssen wie von Privatpersonen; 

2. Dienstleistung: jede von Art. 57 AEUV erfasste selbst-
ständige Tätigkeit, die in der Regel gegen Entgelt 
erbracht wird; 

3. Dienstleistungsempfängerin bzw. Dienstleistungs-
empfänger: jede natürliche Person, die die Staatsange-
hörigkeit eines EWR-Staates besitzt oder die in den 
Genuss von Rechten aus unionsrechtlichen Rechtsakten 
kommt, oder jede in einem EWR-Staat niedergelassene 
juristische Person im Sinne des Art. 54 AEUV, die eine 
Dienstleistung in Anspruch nimmt oder in Anspruch 
nehmen möchte; 

4. Dienstleistungserbringerin bzw. Dienstleistungserbringer: 
jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines 
EWR-Staates besitzt, und jede in einem EWR-Staat 
niedergelassene juristische Person im Sinne des Art. 54 
AEUV, die eine Dienstleistung anbietet oder erbringt;  

5. Dienstleistungsrichtlinie: Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, 
ABl. Nr. L 376 vom 27.12.2006, S. 36. 

6. ersuchende Behörde: die zuständige Behörde, die ein 
Ersuchen um Verwaltungszusammenarbeit stellt; 

7. EWR-Staat: ein Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union;  

8. Genehmigungsverfahren: jedes Verfahren, in dem die 
Behörde aufgrund eines Antrages oder einer Anzeige 
eine förmliche oder stillschweigende Entscheidung über 
die Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistung zu 

erbringern im Zuge der Ausübung ihrer Wirtschaftstätigkeit 
genauso beachtet werden müssen wie von Privat-
personen; 

2. Dienstleistung: jede von Art. 57 AEUV erfasste selbst-
ständige Tätigkeit, die in der Regel gegen Entgelt erbracht 
wird; 

3. Dienstleistungsempfängerin bzw. Dienstleistungs-
empfänger: jede natürliche Person, die die Staatsange-
hörigkeit eines EWR-Staates besitzt oder die in den 
Genuss von Rechten aus unionsrechtlichen Rechtsakten 
kommt, oder jede in einem EWR-Staat niedergelassene 
juristische Person im Sinne des Art. 54 AEUV, die eine 
Dienstleistung in Anspruch nimmt oder in Anspruch 
nehmen möchte; 

4. Dienstleistungserbringerin bzw. Dienstleistungserbringer: 
jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines 
EWR-Staates besitzt, und jede in einem EWR-Staat 
niedergelassene juristische Person im Sinne des Art. 54 
AEUV, die eine Dienstleistung anbietet oder erbringt;  

5. Dienstleistungsrichtlinie: Richtlinie 2006/123/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 
vom 27.12.2006, S. 36. 

6. ersuchende Behörde: die zuständige Behörde, die ein 
Ersuchen um Verwaltungszusammenarbeit stellt; 

7. EWR-Staat: ein Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union;  

8. Genehmigungsverfahren: jedes Verfahren, in dem die 
Behörde aufgrund eines Antrages oder einer Anzeige eine 
förmliche oder stillschweigende Entscheidung über die 
Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistung zu treffen 
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treffen hat, mit Ausnahme jener Genehmigungsverfahren, 
die nicht die Dienstleistungstätigkeit als solche regeln 
oder betreffen, sondern von Dienstleistungserbringerin-
nen bzw. Dienstleistungserbringern im Zuge der 
Ausübung ihrer Wirtschaftstätigkeit genauso beachtet 
werden müssen wie von Privatpersonen; 

9. Internal Market Information System (IMI): das von der 
Europäischen Kommission gemäß Art. 34 der Dienst-
leistungsrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten eingerichtete System für den Austausch von 
Informationen zwischen den Mitgliedstaaten in Ange-
legenheiten des Binnenmarktes;  

10. Niederlassung: die tatsächliche Ausübung einer von Art. 
49 AEUV erfassten wirtschaftlichen Tätigkeit durch die 
Dienstleistungserbringerin bzw. den Dienstleistungs-
erbringer auf unbestimmte Zeit und mittels einer festen 
Infrastruktur, von der aus die Geschäftstätigkeit der 
Dienstleistungserbringung tatsächlich ausgeübt wird;  

11. Niederlassungsmitgliedstaat: der EWR-Staat, in dessen 
Hoheitsgebiet die Dienstleistungserbringerin bzw. der 
Dienstleistungserbringer niedergelassen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hat, mit Ausnahme jener Genehmigungsverfahren, die 
nicht die Dienstleistungstätigkeit als solche regeln oder 
betreffen, sondern von Dienstleistungserbringerinnen bzw. 
Dienstleistungserbringern im Zuge der Ausübung ihrer 
Wirtschaftstätigkeit genauso beachtet werden müssen wie 
von Privatpersonen; 

9. Internal Market Information System (IMI): das von der 
Europäischen Kommission gemäß Art. 34 der Dienst-
leistungsrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten eingerichtete System für den Austausch von 
Informationen zwischen den Mitgliedstaaten in Angelegen-
heiten des Binnenmarktes;  

10. Niederlassung: die tatsächliche Ausübung einer von Art. 
49 AEUV erfassten wirtschaftlichen Tätigkeit durch die 
Dienstleistungserbringerin bzw. den Dienstleistungs-
erbringer auf unbestimmte Zeit und mittels einer festen 
Infrastruktur, von der aus die Geschäftstätigkeit der Dienst-
leistungserbringung tatsächlich ausgeübt wird;  

11. Niederlassungsmitgliedstaat: der EWR-Staat, in dessen 
Hoheitsgebiet die Dienstleistungserbringerin bzw. der 
Dienstleistungserbringer niedergelassen ist. 

12. Berufsanerkennungsrichtlinie: Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 
ABl. Nr. L 255 vom 30. September 2005, S. 22, in der 
Fassung der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur 
Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 
1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe 
des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“), 
ABl. Nr. L 354 vom 28. Dezember 2013, S. 132. 
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§ 3 
Verfahren über den einheitlichen Ansprechpartner 

 
(1) Beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

wird ein einheitlicher Ansprechpartner eingerichtet. In 
Verfahren erster Instanz können schriftliche Anbringen 
auch beim einheitlichen Ansprechpartner eingebracht 
werden. 

(2) unverändert 
(3) unverändert 
(4) unverändert 
(5) unverändert 
(6) unverändert 
 
 

§ 4 
Informationspflichten des einheitlichen Ansprechpartners 

 
(1) Der einheitliche Ansprechpartner hat sowohl den Dienst-

leistungserbringerinnen bzw. Dienstleistungserbringern 
als auch den Dienstleistungsempfängerinnen bzw. Dienst-
leistungsempfängern folgende allgemeine Informationen 
aktuell, in klarer und leicht verständlicher Form sowie aus 
der Ferne und elektronisch leicht zugänglich zur Ver-
fügung zu stellen: 
1. Informationen über die Anforderungen für die Auf-

nahme und Ausübung einer Dienstleistung, die für im 
Landes-gebiet tätige Dienstleistungserbringerinnen 
bzw. Dienst-leistungserbringer gelten, insbesondere 
über die dabei einzuhaltenden Verfahren und Forma-
litäten; 

 
§ 3 

Verfahren über den einheitlichen Ansprechpartner 
 
(1) Beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

wird ein einheitlicher Ansprechpartner eingerichtet. In 
Verwaltungsverfahren können schriftliche Anbringen auch 
beim einheitlichen Ansprechpartner eingebracht werden. 

(2) unverändert 
(3) unverändert 
(4) unverändert 
(5) unverändert 
(6) unverändert 
 
 
 

§ 4 
Informationspflichten des einheitlichen Ansprechpartners 

 
(1) Der einheitliche Ansprechpartner hat folgende allgemeine 

Informationen aktuell, in klarer und leicht verständlicher 
Form sowie aus der Ferne und elektronisch leicht zugäng-
lich zur Verfügung zu stellen: 
1. Informationen über die Anforderungen für die Aufnahme 

und Ausübung einer Dienstleistung, die für im Landes-
gebiet tätige Dienstleistungserbringerinnen bzw. Dienst-
leistungserbringer gelten, insbesondere über die dabei 
einzuhaltenden Verfahren und Formalitäten; 

2. Informationen über die Behörden, die für Verfahren 
betreffend die Aufnahme und Ausübung einer Dienst-
leistung zuständig sind; 

3. Informationen über 
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2. Informationen über die Behörden, die für Verfahren 
betreffend die Aufnahme und Ausübung einer Dienst-
leistung zuständig sind; 

3. Informationen über 
a) die Verfügbarkeit öffentlicher Register und Daten-

banken über Dienstleistungserbringerinnen bzw. 
Dienstleistungserbringer und Dienstleistungen sowie 

b) die Bedingungen des Zugangs zu diesen Registern 
und Datenbanken; 

4. Informationen über Rechtsschutzeinrichtungen 
a) gegen Entscheidungen der Behörden sowie 
b) im Fall von Streitigkeiten zwischen Dienstleistungs-

erbringerinnen bzw. Dienstleistungserbringern und 
Dienstleistungsempfängerinnen bzw. Dienst-
leistungs-empfängern oder zwischen Dienst-
leistungserbringerinnen bzw. Dienstleistungs-
erbringern untereinander; 

5. Informationen über Stellen, die zwar keine Behörden 
sind, aber Dienstleistungserbringerinnen bzw. Dienst-
leistungserbringer und Dienstleistungsempfängerinnen 
bzw. Dienstleistungsempfänger praktisch unterstützen, 
insbesondere die gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen. 

 
(2) Im Fall von Auskunftsersuchen, die über die Informationen 

gemäß Abs. 1 hinausgehen, hat der einheitliche Ansprech-
partner die Dienstleistungserbringerinnen bzw. Dienst-
leistungserbringer und Dienstleistungsempfängerinnen 
bzw. Dienstleistungsempfänger an die Behörden oder 
zustän-digen Stellen zu verweisen. 

 
(3) Der einheitliche Ansprechpartner hat Auskunftsersuchen, 

a) die Verfügbarkeit öffentlicher Register und Daten-
banken über Dienstleistungserbringerinnen bzw. 
Dienstleistungserbringer und Dienstleistungen sowie 

b) die Bedingungen des Zugangs zu diesen Registern 
und Datenbanken; 

4. Informationen über Rechtsschutzeinrichtungen für 
Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungs-
erbringer sowie Dienstleistungsempfängerinnen und 
Dienstleistungsempfänger 
a) gegen Entscheidungen der Behörden sowie 
b) im Fall von Streitigkeiten zwischen Dienstleistungs-

erbringerinnen bzw. Dienstleistungserbringern und 
Dienstleistungsempfängerinnen bzw. Dienstleistungs-
empfängern oder zwischen Dienstleistungserbrin-
gerinnen bzw. Dienstleistungserbringern 
untereinander; 

5. Informationen über Stellen, die zwar keine Behörden 
sind, aber Dienstleistungserbringerinnen bzw. Dienst-
leistungserbringer und Dienstleistungsempfängerinnen 
bzw. Dienstleistungsempfänger praktisch unterstützen, 
insbesondere die gesetzlichen beruflichen Vertretungen; 

6. ein Verzeichnis aller reglementierten Berufe im Sinne 
von Art. 3 Abs. 1 lit. a der Berufsanerkennungsrichtlinie 
(§ 2 Z 12) sowie die Kontaktdaten der für die einzelnen 
reglementierten Berufe zuständigen Behörden und der 
Beratungszentren nach Art. 57b der Berufsanerken-
nungsrichtlinie; 

7. ein Verzeichnis aller Berufe, für die ein Europäischer 
Berufsausweis verfügbar ist, der Funktionsweise des 
Ausweises – einschließlich aller für die Berufsan-
gehörigen anfallenden Gebühren – und der für seine 
Ausstellung zuständigen Behörden; 
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die Informationen gemäß Abs. 1 betreffen, so schnell wie 
möglich zu beantworten oder die Dienstleistungserbrin-
gerinnen bzw. Dienstleistungserbringer und Dienst-
leistungsempfängerinnen bzw. Dienstleistungsempfänger 
in Kenntnis zu setzen, dass das Ersuchen fehlerhaft oder 
unbegründet ist. 

 
(4) Auf Anfrage hat der einheitliche Ansprechpartner einer 

Dienstleistungserbringerin bzw. einem Dienstleistungs-
erbringer den Verfahrensstand bei der Behörde so schnell 
wie möglich mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ein Verzeichnis aller Berufe, auf die Art. 7 Abs. 4 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie Anwendung findet; 

9. ein Verzeichnis der reglementierten Ausbildungsgänge 
und der besonders strukturierten Ausbildungsgänge 
gemäß Art. 11 lit. c Z ii der Berufsanerkennungs-
richtlinie; 

10. die in den Art. 7, 50, 51 und 53 der Berufsanerken-
nungsrichtlinie angeführten Anforderungen und Ver-
fahren für reglementierte Berufe, einschließlich aller 
damit verbundenen von den Bürgerinnen und Bürgern 
zu entrichtenden Gebühren und aller von den Bürgerin-
nen und Bürgern bei den zuständigen Behörden vor-
zulegenden Unterlagen; 

11. Angaben über das Einlegen von Rechtsbehelfen gegen 
aufgrund der Berufsanerkennungsrichtlinie erlassene 
Entscheidungen der zuständigen Behörden. 

 
(2) Im Fall von Auskunftsersuchen, die über die Informationen 

gemäß Abs. 1 hinausgehen, hat der einheitliche Ansprech-
partner die einschreitende Person an die Behörden oder 
zuständigen Stellen zu verweisen. 

 
(3) Der einheitliche Ansprechpartner hat Auskunftsersuchen, 

die Informationen gemäß Abs. 1 betreffen, so schnell wie 
möglich zu beantworten oder die einschreitende Person in 
Kenntnis zu setzen, dass das Ersuchen fehlerhaft oder 
unbegründet ist. 

 
(4) Auf Anfrage hat der einheitliche Ansprechpartner einer 

einschreitenden Person den Verfahrensstand bei der 
Behörde so schnell wie möglich mitzuteilen. 
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§ 5 

Unterstützung des einheitlichen Ansprechpartners 
 

(1) Die Landesregierung hat im Rahmen ihres 
gesetzmäßigen Wirkungsbereiches dem einheitlichen 
Ansprechpartner die nach § 4 Abs. 1 Z. 1 bis 4 
erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. 

 
(2) unverändert 
(3) unverändert 
 

§ 8 
Vorlage von Originaldokumenten oder von beglaubigten 

Kopien 
 
(1) An Stelle von Originaldokumenten oder beglaubigten 

Kopien kann die Dienstleistungserbringerin bzw. der 
Dienstleistungserbringer vorlegen: 
1. gemäß Abs. 2 erstellte und signierte elektronische 

Kopien oder 
2. elektronische Kopien, deren Übereinstimmung mit dem 

Originaldokument durch eine dafür zuständige Stelle 
eines anderen EWR-Staates elektronisch bestätigt ist. 

 
(2) Dienstleistungserbringerinnen oder Dienstleistungs-

erbringer können bei den Behörden nach Maßgabe der 
vorhandenen technischen Voraussetzungen elektronische 
Kopien von Originaldokumenten anfertigen lassen. Die 
Übereinstimmung der elektronischen Kopie mit dem 
Original ist durch eine Amtssignatur (§ 19 E-GovG) zu 

 
§ 5 

Unterstützung des einheitlichen Ansprechpartners 
 

(1) Die Landesregierung hat im Rahmen ihres gesetzmäßigen 
Wirkungsbereiches dem einheitlichen Ansprechpartner die 
nach § 4 Abs. 1 Z 1 bis 4 sowie Z 6 bis 11 erforderlichen 
Informationen zur Verfügung zu stellen. 

 
(2) unverändert 
(3) unverändert 
 

§ 8 
Vorlage von Originaldokumenten oder von beglaubigten 

Kopien 
 
(1) An Stelle von Originaldokumenten oder beglaubigten 

Kopien kann die einschreitende Person vorlegen: 
1. gemäß Abs. 2 erstellte und signierte elektronische 

Kopien oder 
2. elektronische Kopien, deren Übereinstimmung mit dem 

Originaldokument durch eine dafür zuständige Stelle 
eines anderen EWR-Staates elektronisch bestätigt ist. 

 
(2) Einschreitende Personen können bei den Behörden nach 

Maßgabe der vorhandenen technischen Voraussetzungen 
elektronische Kopien von Originaldokumenten anfertigen 
lassen. Die Übereinstimmung der elektronischen Kopie mit 
dem Original ist durch eine Amtssignatur (§ 19 E-GovG) zu 
bestätigen. 
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bestätigen. 
 

Abschnitt 4 
Grenzüberschreitende 

Verwaltungszusammenarbeit 
 

§ 11 
Zuständigkeiten 

 
(1) Die Behörden sind in jenen Fällen, in denen sie sachlich 

und örtliche zuständig sind, zur 
Verwaltungszusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden der anderen EWR-Staaten verpflichtet. 

 
(2) Im Fall ihrer Unzuständigkeit hat die Behörde ein 

Ersuchen um Verwaltungszusammenarbeit an die 
zuständige Behörde zu übermitteln. Zweifelt die Behörde 
am Vorliegen einer innerstaatlichen Zusammenarbeit, hat 
sie das Ersuchen um Verwaltungszusammenarbeit an die 
Verbindungsstelle zu übermitteln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abschnitt 4 
Grenzüberschreitende Verwaltungszusammenarbeit  

nach der Dienstleistungsrichtlinie 
 

§ 11 
Zuständigkeiten 

 
(1) Die Behörden sind in jenen Fällen, in denen sie sachlich 

und örtliche zuständig sind, zur Verwaltungszusammen-
arbeit mit den zuständigen Behörden der anderen EWR-
Staaten verpflichtet. 

 
(2) Im Fall ihrer Unzuständigkeit hat die Behörde ein Ersuchen 

um Verwaltungszusammenarbeit an die zuständige 
Behörde zu übermitteln. Zweifelt die Behörde am Vorliegen 
einer innerstaatlichen Zusammenarbeit, hat sie das Er-
suchen um Verwaltungszusammenarbeit an die Verbin-
dungsstelle zu übermitteln. 

 
(3) Behörde im Sinne dieses Abschnitts ist auch das Landes-
 verwaltungsgericht. 

 
Abschnitt 4a 

Grenzüberschreitende Verwaltungszusammenarbeit  
nach der Berufsanerkennungsrichtlinie 

 
§ 18a  

Verwaltungszusammenarbeit 
 

(1) Zum Zweck der Erleichterung der Anwendung der Berufs-
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anerkennungsrichtlinie  haben die Behörden in jenen 
Fällen, in denen sie sachlich und örtlich zuständig sind, mit 
den zuständigen Behörden der anderen EU-Mitglied-
staaten, der anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkom-
mens und der Schweiz zusammenzuarbeiten und diesen 
Behörden Amtshilfe zu leisten. 

 
(2) Die Verwaltungszusammenarbeit nach Abs. 1 umfasst 

insbesondere den gegenseitigen Austausch von Infor-
mationen nach Art. 8 und Art. 56 Abs. 2 der Berufsaner-
kennungsrichtlinie. Dabei ist die Vertraulichkeit der aus-
getauschten Informationen sicherzustellen. 

 
(3) Die Behörde hat die ihr im Rahmen des Informationsaus-

tausches nach Abs. 2 von den Behörden anderer EU-Mit-
gliedstaaten, anderer Vertragsstaaten des EWR-Abkom-
mens und der Schweiz übermittelten Informationen zu 
prüfen und diese über die aufgrund der übermittelten 
Informationen allenfalls gezogenen Konsequenzen zu 
unterrichten. 

 
(4) Behörde im Sinne dieses Abschnitts ist auch das Landes-

verwaltungsgericht. 
 

§ 18b 
Vorwarnmechanismus 

 
(1) Die Behörde hat in den gesetzlich vorgesehenen Fällen im 

Wege der Verbindungsstelle die zuständigen Behörden 
anderer EU-Mitgliedstaaten, anderer Vertragsstaaten des 
EWR-Abkommens und, sobald diese am IMI teilnimmt, 
auch der Schweiz von jeder Untersagung der Ausübung 
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der beruflichen Tätigkeit einer oder eines Berufsangehöri-
gen im Sinne des Art. 56a Abs. 1 lit. l der Berufsanerken-
nungsrichtlinie zu benachrichtigen; dies gilt auch dann, 
wenn die Untersagung nur teilweise oder vorübergehend 
erfolgt ist. 

 
(2) Die Behörde hat die im Abs. 1 genannten Angaben den 

dort genannten Behörden spätestens drei Tage nach einer 
Entscheidung über die vollständige oder teilweise 
Beschränkung oder Untersagung der Ausübung der 
beruflichen Tätigkeit unter Anschluss der folgenden Daten 
zu übermitteln: 
1.  die Identität der oder des Berufsangehörigen, 
2.  den betroffenen Beruf, 
3.  die Angabe der entscheidenden Behörde oder des 

entscheidenden Gerichts, 
4.  den Umfang der Beschränkung oder der Untersagung 

der Ausübung der beruflichen Tätigkeit. 
 

(3) Die Behörde hat im Wege der Verbindungsstelle die im 
Abs. 1 genannten Behörden unverzüglich vom Datum des 
Ablaufs der Geltungsdauer einer Untersagung oder einer 
Beschränkung der Ausübung der beruflichen Tätigkeit oder 
von einer Änderung dieses Datums zu unterrichten. 

 
(4) Die Behörde hat im Wege der Verbindungsstelle die im 

Abs. 1 genannten Behörden binnen drei Tagen nach Vor-
liegen einer gerichtlichen Entscheidung über die Identität 
einer oder eines Berufsangehörigen im Sinne des Art. 56a 
Abs. 3 der Berufsanerkennungsrichtlinie, die oder der die 
Anerkennung einer Qualifikation nach diesem Gesetz be-
antragt hat und bei der oder bei dem gerichtlich festgestellt 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wurde, dass sie oder er gefälschte Berufsqualifikations-
nachweise verwendet hat, zu benachrichtigen. 

 
(5) Meldungen anderer EU-Mitgliedstaaten, EWR-Staaten 

bzw. der Schweiz gemäß Art. 56a Abs. 1 lit. l, Abs. 3 bzw. 
5 der Berufsanerkennungsrichtlinie  betreffend Berufs-
angehörige sind von der Verbindungsstelle über das 
Binnenmarktinformationssystem der EU (IMI) entgegen-
zunehmen und unverzüglich an die Behörden weiterzu-
leiten. 

 
(6) Die Behörde hat die betroffene Berufsangehörige oder den 

betroffenen Berufsangehörigen unverzüglich schriftlich 
über eine Meldung nach Abs. 1 und Abs. 4 zu informieren. 
Diese oder dieser kann eine Überprüfung der Rechtmäßig-
keit der Meldung in einem mit Bescheid zu erledigenden 
Verfahren bei der Behörde, die die Meldung erstattet hat, 
beantragen. Wurde die Meldung vom Landesverwaltungs-
gericht erstattet, so ist die Überprüfung bei der im betref-
fenden Verfahren belangten Behörde zu beantragen. Wird 
im Rahmen einer Überprüfung die Rechtswidrigkeit der 
Meldung festgestellt, so hat die Behörde die Meldung 
richtigzustellen oder zurückzuziehen. 
 

§ 18c 
Abwicklung 

 
Die Angelegenheiten nach diesem Abschnitt sind über das Bin-
nenmarktinformationssystem der EU (IMI) abzuwickeln. Für die 
Abwicklung über die Verbindungsstelle gilt § 12 Abs. 1, 2, 3 Z 1 
und 3, Abs. 5 und 6 sinngemäß. 
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§ 19 
Verweisungen auf Bundesrecht 

 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze 
ohne nähere Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind 
diese in den nachstehend angeführten Fassungen anzuwenden: 
 
1. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl 

Nr. 51, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr. 
111/2010; 

2. Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl I Nr. 165/1999, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr. 135/2009; 

3. E-Government-Gesetz – E-GovG, BGBl I Nr. 10/2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl I Nr. 111/2010; 

4. Zustellgesetz – ZustG, BGBl Nr. 200/1982, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl I Nr. 111/2010. 

 
§ 20 

Umsetzungshinweis 
 
Durch dieses Gesetz wird folgende Richtlinie der Europäischen 
Union umgesetzt: 
 
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt, ABl. L 376 vom 27. Dezember 2006, S. 36 
 
 
 

 
 

§ 19 
Verweisungen auf Bundesrecht 

 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze 
ohne nähere Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese 
in den nachstehend angeführten Fassungen anzuwenden: 
 
1. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl 

Nr. 51, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr. 
161/2013; 

2. Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl I Nr. 165/1999, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr. 132/2015; 

3. E-Government-Gesetz – E-GovG, BGBl I Nr. 10/2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl I Nr. 83/2013; 

4. Zustellgesetz – ZustG, BGBl Nr. 200/1982, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl I Nr. 33/2013. 

 
§ 20 

Umgesetzte Rechtsakte der Europäischen Union 
 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Euro-
päischen Union umgesetzt:  
1. Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27. Dezember 2006, 
S. 36.  

2. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. Septem-
ber 2005, S. 22. 
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3. Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 
über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binn-
enmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“), ABl. Nr. 
L 354 vom 28. Dezember 2013, S. 132. 

 
§ 21 

Inkrafttreten 
 

Der die Abschnitte 4 und 4a sowie die §§ 20 und 21 betreffende 
Eintrag im Inhaltsverzeichnis, § 1, § 2 Z 12, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 
bis 4, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und 2, die Änderung der Überschrift 
des Abschnitts 4, § 11 Abs. 3, Abschnitt 4a, § 19 Z 1 bis 4 und  
§ 20 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX 
treten am 18. Jänner 2016 in Kraft. 

 


